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Suggestion for amendment of Article : III-99

By Mr : Joschka Fischer

Status : Member

Artikel III-99 (ex-Artikel 137)

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des [ex-Artikels 136] unterstützt und ergänzt die Union
die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:

[...]

c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,

[...]

f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, ein-
schließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,

g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im
Gebiet der Union aufhalten,

[...]

(3) Abweichend von Absatz 2 werden in den in Absatz 1 Buchstabe c, f und g genannten
Bereichen die Europäischen Gesetze oder Rahmengesetze vom Rat nach Anhörung des
Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der
Regionen einstimmig angenommen.

Explanation (if any) :

Angesichts der unterschiedlichen, historisch gewachsenen sozialen Sicherungssysteme sollten
diese politisch wichtigen Bereiche entsprechend dem Acquis in der Einstimmigkeit verbleiben.
Dies gilt für den Bereich der Mitbestimmung (Buchstabe f) sowie für die Regelung des
Zugangs von Drittstaatsangehörigen zum nationalen Arbeitsmarkt (Buchstabe g).


